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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz 
(WaffVwV)

Vom 5. März 2012

Nach Artikel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes erlässt die Bundesregierung folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift:

Abschnitt 1 
Ausführungen zu den §§ 1 bis 58 

des Waffengesetzes1)

Zu § 1: Begriffsbestimmungen

1.1 Die Begriffsbestimmungen der Waffen ergeben sich aus
Anlage 1 Abschnitt 1.
1.2 Die in § 1 Absatz 3 aufgezählten einzelnen Umgangsarten
mit Waffen oder Munition sind in Anlage 1 Abschnitt 2 näher
beschrieben. Auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen.
Sofern in dieser Verwaltungsvorschrift der Begriff „erlaubnis-
frei“ verwendet wird, bezieht sich dieser nur auf den Erwerb
und Besitz.
1.3 Ergänzend zu der in § 1 Absatz 4 genannten Anlage 1 sind
die zur Klärung von Zweifelsfragen im Verfahren nach § 2
Absatz 5 erlassenen und im Bundesanzeiger veröffentlichten
Feststellungsbescheide heranzuziehen. Andere Beurteilungen
unterhalb der Schwelle eines Feststellungsbescheides des Bun-
deskriminalamts (BKA), die ebenfalls in geeigneter Weise
(auf der Homepage des BKA) zu veröffentlichen sind, können
berücksichtigt werden.

Zu § 2: Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder 
Munition, Waffenliste

2.1 § 2 Absatz 1 statuiert einen allgemeinen Grundsatz hin-
sichtlich des Umgangs mit Waffen oder Munition; zu Ausnah-
men siehe § 3 Absatz 3, §§ 13 und 27. Das Mindestalter von 18
Jahren gilt also unabhängig von der Erlaubnispflichtigkeit (für
diese Fälle siehe § 4 Absatz 1 Nummer 1). Es gilt allerdings
nicht für vom Waffengesetz (WaffG) ausgenommene Waffen
(Anlage 2 Abschnitt 3 Unterabschnitt 2) sowie für Nicht-Waf-
fen, z. B. bloße Imitate von Hieb- und Stoßwaffen.
2.2 Die Kategorie der Erlaubnispflichtigkeit ist nach Anlage
2 Abschnitt 2 ausschließlich für Schusswaffen einschließlich
der in Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1 bis 4
genannten Gegenstände (gleichgestellte Gegenstände, wesent-
liche Teile von Schusswaffen etc.) und die dafür bestimmte
Munition vorgesehen. Eine Erlaubnispflicht für andere Waffen
(insbesondere für Hieb- und Stoßwaffen) besteht nicht. Unbe-
rührt bleibt hiervon die Möglichkeit, Waffenverbote im Ein-
zelfall  (§ 41) zu verhängen. Für derartige Waffen sind jedoch
das Erfordernis eines Mindestalters (dazu Nummer 2.1), das
Gebot der sicheren Aufbewahrung (§ 36 Absatz 1 Satz 1) und
das Verbot des Führens von Waffen (§§ 42, 42a) zu beachten.
2.3 § 2 Absatz 5 eröffnet ein Verfahren, durch das Zweifel
über die Einstufung eines Gegenstandes geklärt werden kön-
nen. Das Antragsrecht einer Waffenbehörde regelt das Landes-
recht; dort vorgesehene Konzentrationspflichten (etwa die
Pflicht zur Zuleitung von Anträgen über das Landeskriminal-
amt – LKA) sind zu beachten. Die Aufgaben, Befugnisse und
Zuständigkeiten des BKA nach § 2 Absatz 5 in Verbindung
mit § 48 Absatz 3 und die daraus resultierende Bindungswir-
kung der Einstufung erstrecken sich nicht auf die Rechtsfolgen
einer Einstufung. Deshalb kann nur die örtlich und sachlich zu-
ständige Waffenbehörde eine rechtsverbindliche (konstitutive)
Entscheidung über die Notwendigkeit und ggf. die Erteilung

einer bestimmten waffenrechtlichen Erlaubnis für einen be-
stimmten Sachverhalt treffen.
Das BKA sammelt die Entscheidungen und richtet eine elek-
tronische Abrufadresse im Internet ein.
Bevor die Waffenbehörde einen Antrag stellt, ist durch Ab-
gleich mit bereits ergangenen Feststellungsbescheiden und
Einzelbeurteilungen zu prüfen, ob ein Feststellungsverfahren
nötig ist.

Zu § 3: Umgang mit Waffen und Munition durch 
Kinder oder Jugendliche

3.1 Jugendliche sind Personen zwischen dem Beginn des
fünfzehnten und dem Ende des achtzehnten Lebensjahres (An-
lage 1 Abschnitt 2 Nummer 11); Kinder sind Personen, die
noch nicht 14 Jahre alt sind (Anlage 1 Abschnitt 2 Nummer
10). Die Freistellungen für Jugendliche in § 3 Absatz 1 sind auf
vertraglich oder in ähnlicher Weise begründete und ausgestal-
tete Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse beschränkt.
3.2 Die Regelungen des § 3 Absatz 2 beziehen sich auf Ge-
räte, die nach den entsprechenden beschussrechtlichen Vor-
schriften amtlich geprüft, zugelassen und gekennzeichnet sind.
Zur Tierabwehr bestimmte und als solche hergestellte und ver-
triebene Reizstoffsprays sind keine Waffen und keine Reiz-
stoffsprühgeräte im Sinne des WaffG. Der Umgang mit ihnen
ist frei.
3.3 Ausnahmen vom Alterserfordernis (§ 3 Absatz 3, ggf. in
Verbindung mit § 4 Absatz 1 Nummer 1) kommen für den
selbstständigen Umgang mit Schusswaffen nur in Betracht,
wenn der Antragsteller trotz seiner Jugend die erforderliche
Besonnenheit (vgl. § 6) besitzt und imstande ist, die Waffe vor
unbefugtem Zugriff zu sichern. Nach § 3 Absatz 3 darf eine
Ausnahme nur zugelassen werden, wenn die erforderliche
geistige Reife vom Antragsteller in geeigneter Weise nachge-
wiesen wird. Hierzu können geeignete Personen befragt wer-
den, z. B. Sorgeberechtigte, Ausbilder und Betreuer in Verei-
nen. § 6 Absatz 3 bleibt unberührt. Durch die Wörter
„allgemein oder für den Einzelfall“ soll klargestellt werden,
dass die zuständige Behörde bei Veranstaltungen der Schüt-
zenvereine (z. B. Tag der offenen Tür im Schützenheim, Kin-
derkönigsschießen) die Möglichkeit hat, auch pauschal für
mehrere Minderjährige Ausnahmen von geltenden Alterser-
fordernissen zuzulassen. Nicht zulässig ist allerdings eine dau-
erhafte vereinsbezogene Ausnahmezulassung. Der Ausnahme-
charakter der Entscheidung darf aber in Anbetracht der
gesetzlichen Grundrichtung und der besonderen Belange des
Kinder- und Jugendschutzes nicht außer Acht gelassen wer-
den.
3.4 Für den beaufsichtigten Umgang mit Schusswaffen oder
tragbaren Gegenständen außerhalb der in § 27 Absatz 3 bis 6
geregelten Fälle, z. B. bei Öffentlichkeitsveranstaltungen zur
Nachwuchswerbung oder bei speziell ausgeschriebenen
Schießveranstaltungen für Kinder zur Belustigung, sind beson-
dere formale Anforderungen (z. B. ärztliches Attest, schrift-
liche Einverständniserklärung) nicht zu stellen. 
Ausnahmen von Alterserfordernissen nach § 3 Absatz 3 kön-
nen nicht nur personenbezogen, sondern auch veranstaltungs-
bezogen (z. B. zur Durchführung von sogenannten „Schnup-
per“-Tagen oder zur Durchführung eines Projekts der
schießsportlichen Früherziehung mit Druckluftwaffen) erteilt
werden.

1)  Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vermerkt ist, beziehen sich in dieser
Verwaltungsvorschrift angeführte Paragrafen auf die Bestimmungen des
Waffengesetzes.
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Bei den oben angeführten Definitionen von Zielscheinwerfern
und Lasern handelt es sich um Begriffsbestimmungen und so-
mit um keine waffenrechtlichen Reglementierungen (siehe
Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.2.4). Die Definitionen müs-
sen derart eng gefasst werden, um eine Ausweitung verbotener
Waffen dieser Art auf allgemein gebräuchliche Taschenlam-
pen und Laserpointer zu vermeiden.

Bei Zielpunktprojektoren handelt es sich um Lampen, die mit-
tels einer Abschattung eines Teils des Lichtkegels den Ziel-
punkt markieren.

Die Wellenlängen des ausgestrahlten Lichtes der Vorrich-
tungen müssen nicht im sichtbaren Bereich, sondern können
auch im Infrarot- oder Ultraviolett-Bereich liegen (z. B. bei In-
frarot-Zielscheinwerfern).

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 4.3

Die Vorschriften erfassen neben den herkömmlichen Beleuch-
tungsvorrichtungen für Ziele auch Geräte, die unsichtbare
Strahlen, z. B. Ultrakurzwellen oder Infrarotstrahlen, aussen-
den oder einen Bildwandler oder eine elektronische Verstär-
kung besitzen, mit deren Hilfe für das Auge nicht mehr wahr-
nehmbare Strahlen sichtbar gemacht werden.

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 5

Auf die Anforderungen an Reizstoffgeschosse, Reiz-
stoffsprühgeräte und die dafür verwendeten Reizstoffe nach
Anlage 4 zur BeschussV wird hingewiesen.

Zu Unterabschnitt 2:

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.1

Hieb- und Stoßwaffen sind Geräte, die ihrem Wesen nach ob-
jektiv dazu bestimmt sind, unter unmittelbarer Ausnutzung der
Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf (z. B.
Wurfstern, Speer) Gesundheitsbeschädigungen oder Körper-
verletzungen beizubringen. Der damit klargestellte Begriff er-
streckt sich nur auf Gegenstände, denen nach der Art ihrer ers-
ten Anfertigung oder späteren Veränderung oder nach der
herrschenden Verkehrsauffassung von vornherein der Begriff
einer Waffe im technischen Sinn zukommt. Hierbei ist Hieb
mit Schlag gleichzusetzen, so dass Schlagwaffen rechtlich
Hieb- und Stoßwaffen gleichstehen.

Zu den Hieb- und Stoßwaffen zählen z. B. zweiseitig geschlif-
fene Messer, Dolche und Säbel. Im Einzelfall kommt es darauf
an, ob das Messer in seiner gesamten Gestaltung objektiv dazu
bestimmt ist, als Waffe die Angriffs- und Abwehrfähigkeit von
Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen.

Keine Hieb- und Stoßwaffen sind solche Geräte, die zwar
Hieb- und Stoßwaffen (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a in
Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Num-
mer 1.1) nachgebildet, aber wegen abgestumpfter Spitzen und
stumpfer Schneiden offensichtlich nur für den Sport (z. B.
Sportflorette, Sportdegen, hingegen nicht geschliffene Men-
surschläger), zur Brauchtumspflege (z. B. historisch nachge-
bildete Degen, Lanzen) oder als Dekorationsgegenstand (z. B.
Zierdegen, Dekorationsschwerter) geeignet sind.

Nicht zu den Hieb- und Stoßwaffen zählen Werkzeuge (z. B.
Macheten, Fahrtenmesser), Gleiches gilt auch für sogenannte
Jagdnicker und Hirschfänger. Die als Jagdnicker bezeichneten
feststehenden Messer mit einseitig geschliffener Klinge und
typischer Griffform (oft mit Horngriffen) stellen heute übliche
Schneidwerkzeuge zum Aufschärfen und Abhäuten von Wild
dar und sind demnach nicht dazu bestimmt, die Angriffs- oder
Abwehrfähigkeit von Menschen herabzusetzen. Gleiches gilt
für Hirschfänger, die in der heutigen Zeit allenfalls noch als
Bestandteil einer Jagd- oder Forstuniform (Zierrat) Verwen-
dung finden.

Bei Klappmessern und feststehenden Messern ist eine Waf-
feneigenschaft grundsätzlich dann zu verneinen, wenn die

Klinge in ihren technischen Merkmalen (Länge, Breite, Form)
der eines Gebrauchsmessers (z. B. Küchenmesser, Taschen-
messer) entspricht. Hiervon kann in der Regel dann ausgegan-
gen werden, wenn der aus dem Griff herausragende Teil der
Klinge

– kürzer als 8,5 cm oder

– nicht zweischneidig

ist.

In Zweifelsfällen ist ein Feststellungsbescheid gemäß § 2 Ab-
satz 5 zu beantragen.

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.2.1

Elektroimpulsgeräte (Elektroschocker) sind zur Verteidigung
bestimmte Geräte, die nach Betätigen einer Auslösevorrich-
tung dem mit dem Gerät Berührten schmerzhafte elektrische
Impulse versetzen bzw. Verletzungen beibringen.

Darunter zählen auch Geräte, mit deren Hilfe die Elektroden
als Pfeile an Leitungen verschossen werden oder die Übertra-
gung der elektrischen Impulse über Distanzen auf einem ande-
ren Weg erfolgt.

Laser werden hier nicht erfasst. Ebenso nicht erfasst werden
zur Anwendung als Scherzartikel dienende Gegenstände mit
der äußeren Form z. B. eines Schreibgeräts oder Feuerzeugs,
die elektrische Impulse geringer Stärke erzeugen, weil bei die-
sen eine Zweckbestimmung nach § 1 Absatz 2 Nummer 2
Buchstabe a nicht gegeben ist.

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.2.3

Hierunter fallen insbesondere Geräte, bei denen die Strahlen
von Elektronen oder Neutronen, elektromagnetische Strahlung
(Kurzwellen), energiereiche optische Strahlung (Laser) oder
eine akustische Wirkung (z. B. Infraschall) zur Anwendung
gelangen.

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.2.4

Bei den tragbaren Gegenständen nach Anlage 1 Abschnitt 1
Unterabschnitt 2 Nummer 1.2.4 muss eine Zweckbestimmung
nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a gegeben sein. Aus
diesem Grund werden hier bestimmungsgemäß in der Land-
und Forstwirtschaft überwiegend zur Unkrautbekämpfung be-
nutzbare Geräte nicht erfasst, wohl aber selbst gefertigte Ge-
räte in der Art militärischer Flammenwerfer.

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.2.5

Bei den tragbaren Gegenständen nach Anlage 1 Abschnitt 1
Unterabschnitt 2 Nummer 1.2.5 handelt es sich um meist mit
Benzin, Benzin-Ölgemisch oder anderen leicht brennbaren
Flüssigkeiten gefüllte Behältnisse, die beim Auftreffen ausein-
anderbrechen und hierdurch die leicht entflammbaren Stoffe
verteilen (sogenannte Molotow-Cocktails).

Militärische Brandgeschosse erfüllen die Anforderungen hin-
sichtlich der Verteilung leicht entflammbarer Stoffe in der Re-
gel nicht.

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.2.6

Hierunter fallen alle Variationen der Nunchakus, also auch so-
genannte Übungs- und Soft-Nunchakus, bei denen eine Dros-
selung auch mit weichen biegsamen Geräten erfolgen kann,
sowie Drahtschlingen, die zum Drosseln bestimmt sind (Ga-
rotte).

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nummer 1.3

Armstützen, welche der Erhöhung der Geschossenergie die-
nen, stützen sich auf dem Unterarm der die Schleuder halten-
den Hand ab und verhindern deren Abknicken. Dadurch wird
auch das Zielen erleichtert.

Vergleichbare Vorrichtungen müssen in ihrer Handhabung der
einer Armstütze entsprechen.
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